
Abschnitt A

§ 1 Versicherte Gefahr; Versicherungsfall

1. Versicherungsfall
Entschädigt werden versicherte Sachen (§ 3 Nr. 1 AGlB) die durch
Bruch (Zerbrechen) zerstört oder beschädigt werden.

2. Nicht versicherte Gefahren und Schäden
a) Die Versicherung erstreckt sich nicht auf

aa) Beschädigungen von Oberflächen oder Kanten (z. B. Schram-
men, Muschelausbrüche),

bb) Undichtwerden der Randverbindungen von Mehrscheiben-
Isolierverglasungen.

b)Nicht versichert sind Schäden, die durch
aa) Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Aufprall eines Luft-

fahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung,
bb) Einbruchdiebstahl, Vandalismus,
cc) Sturm, Hagel,
dd) Überschwemmung, Erdbeben, Erdfall, Erdrutsch, Schnee-

druck, Lawinen oder Vulkanausbruch
entstehen und soweit für diese anderweitig Versicherungsschutz
besteht.

§ 2 Ausschlüsse Krieg, Innere Unruhen
und Kernenergie

1. Ausschluss Krieg
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende
Ursachen nicht auf Schäden durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse,
Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion oder Aufstand.

2. Ausschluss Innere Unruhen
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende
Ursachen nicht auf Schäden durch innere Unruhen.
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3. Ausschluss Kernenergie
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende
Ursachen nicht auf Schäden durch Kernenergie, nukleare Strahlung
oder radioaktive Substanzen.

§ 3 Versicherte und nicht versicherte Sachen

1. Versicherte Sachen
1. Versichert sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten, fertig
eingesetzten oder montierten
a) Gebäudeverglasung: Glas- und Kunststoffscheiben von Fenstern,

Türen, Balkonen, Terrassen, Wänden, Wintergärten, Veranden,
Loggien, Wetterschutzvorbauten, Dächern, Brüstungen, Dusch-
kabinen, Glasbausteine, Profilbaugläser, Lichtkuppeln.

b)Mobiliarverglasung: Glasscheiben von Bildern, Schränken, Vitri-
nen, Stand-, Wand- und Schrankspiegel, Glasplatten, Glas-
scheiben und Sichtfenster von Öfen, Elektro- und Gasgeräten,
Ceranfeld, Aquarien und Terrarien bis 300 Liter.

c) Eingeschlossen: Kosten für Gerüste, Kräne und die Beseitigung
von Hindernissen bis 3 300,- pro ersatzpflichtiges Schadenereig-
nis auf erstes Risiko.

2. Gesondert versicherbar
Gesondert versicherbar sind die im Folgenden benannten und fertig
eingesetzten oder montierten
a) Scheiben von Sonnenkollektoren einschließlich deren Rahmen.
b)sonstigen Sachen, die im Versicherungsschein ausdrücklich

benannt sind.

3. Nicht versicherte Sachen
Nicht versichert sind
a) Sachen, die bereits bei Antragstellung beschädigt sind.
b)Gewächshäuser, Solaranlagen, optische Gläser, Hohlgläser, künst-

lerisch bearbeitete Gläser, Blei- und Messingverglasungen mit
künstlerischer Bearbeitung, Beleuchtungskörper, Handspiegel,
Bildschirme, Computer-, und Handydisplays, auf dem Grundstück
stehende Schwimmbadverglasung.
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§ 4 Versicherte Kosten

1. Versicherte Kosten

Der Versicherer ersetzt
a) Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer zur

Abwendung oder Minderung des Schadens (§ 22 Nr. 2) für gebo ten
halten durfte;

b) Aufwendungen für das vorläufige Verschließen von Öffnungen (Not -
verschalungen, Notverglasungen);

c) Aufwendungen für das Abfahren von Glas- und sonstigen Resten
zum nächsten Ablagerungsplatz und für das Ablagern oder Vernich -
ten (Entsorgungskosten).

2. Gesondert versicherbar
2. Soweit dies vereinbart ist, ersetzt der Versicherer auch die infolge
eines Versicherungsfalles notwendigen Aufwendungen für

a) zusätzliche Leistungen, um die sich das Liefern und Montieren über
3 300,- von versicherten Sachen durch deren Lage verteuert; (z. B.
Kran- oder Gerüstkosten)

b) die Erneuerung von Anstrich, Malereien, Schriften, Verzierungen,
Lichtfilterlacken und Folien auf den unter § 3 Nr. 1 genannten ver-
si cherten Sachen;

c) das Beseitigen und Wiederanbringen von Sachen, die das Einset zen
von Ersatzscheiben behindern (z.B. Schutzgitter, Schutzstan gen,
Markisen usw.);

d) die Beseitigung von Schäden an Umrahmungen, Beschlägen, Mau -
erwerk, Schutz- und Alarmeinrichtungen.

e) Werbeschilder, Ausstellungsvitrinen

§ 5 Versicherungsort
Versicherungsort sind die in dem Versicherungsschein bezeichneten
Gebäude oder Räume von Gebäuden.
Soweit Versicherungsschutz für bewegliche Sachen vereinbart ist,
besteht dieser nur innerhalb des Versicherungsortes.

§ 6 Beitrag und Beitragsberechnung
1. Der Beitrag für Versicherungsverträge in der Glasversicherung rich-

tet sich nach risikorelevanten Umständen.
Hierzu zählen alle Umstände, zu denen der Versicherer ausdrücklich
im Antrag fragt, es sei denn, die Angaben werden nur für statistische
Erhebungen benötigt, worauf im Antrag besonders hingewiesen
wird. Die risikorelevanten Umstände werden nach finanz- und versi-
cherungsmathematischen Methoden kalkuliert und miteinander ver-
knüpft.

2. Risikorelevante Umstände sind zum Beispiel:
– Wohnort und Postanschrift des Versicherungsnehmers
– Ort, an dem sich die Wohnung bzw. das Ein- oder Zweifamilien-

haus, in welchem die Haushaltsglasversicherung abgeschlossen
wird, gelegen ist.

3. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dem Versicherer jede
Änderung risikorelevanter Umstände unverzüglich anzuzeigen.
Ändern sich risikorelevante Umstände, wird der Beitrag ab dem Zeit-
punkt neu berechnet, ab dem die Änderung eingetreten ist.

4. Auf die Beachtung des § 15 und die daraus resultierenden Rechts-
folgen wird ausdrücklich hingewiesen.

§ 7 Zahlungsweise
1. Die Beiträge sind, soweit im Tarif nichts anderes bestimmt ist, Jah-

resbeiträge, die jährlich im Voraus zu entrichten sind.

§ 8 Versicherungsteuer
1. In den vom Versicherungsnehmer zu zahlenden Beiträgen ist die Ver-

sicherungsteuer enthalten.
2. Der Prozentsatz der Versicherungsteuer richtet sich nach dem Versi-

cherungsteuergesetz in der jeweils geltenden Fassung. Er wird
berechnet von dem vom Versicherungsnehmer zu zahlenden Beitrag
zuzüglich der Nebenkosten im Sinne von § 3 Abs. 1 Versicherung-
steuergesetz.

§ 9 Beitragsänderung
1. Der Versicherer ist berechtigt, die vertraglich vereinbarten Beiträge

für Versicherungsverträge mit gleichen Tarifmerkmalen und gleichem

Deckungsumfang anzupassen, wenn die Schadenaufwendungen
und Kosten eines Geschäftsjahres die Beitragseinnahmen ohne Ver-
sicherungsteuer, jeweils bezogen auf diese Verträge, überschreiten.
Die anerkannten Grundsätze der Versicherungsmathematik und der
Versicherungstechnik sind anzuwenden.

2. Die Anpassung darf 10 Prozent des vertraglichen Beitrags nicht
überschreiten. Der geänderte Beitrag darf den im Zeitpunkt der
Änderung geltenden Tarifbeitrag für neu abgeschlossene Versiche-
rungsverträge mit gleichen Tarifmerkmalen und gleichem Deckungs-
umfang nicht übersteigen.

3. Die Anpassung tritt jeweils für Verträge mit Beginn des nächsten Ver-
sicherungsjahres in Kraft. Der Versicherer teilt dem Versicherungs-
nehmer die Anpassung der Beiträge spätestens einen Monat vor Fäl-
ligkeit des Beitrags schriftlich mit. In der Mitteilung ist der alte und
neue Beitrag gegenüberzustellen und der Versicherungsnehmer
über dessen Kündigungsrecht nach § 9 Nr. 4 zu belehren.

4. Erhöht der Versicherer die Beiträge, kann der Versicherungsnehmer
innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung mit sofortiger
Wirkung, frühestens jedoch zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der
Beitragserhöhung, den Versicherungsvertrag kündigen.

§ 10 Individuelle Risikomerkmale

1. Der Versicherer kann Versicherungsnehmer zum Zwecke der risiko-
gerechteren Tarifierung nach gleichartigen Merkmalen zu Gruppen
von Risiken zusammenfassen, um ein ausgewogenes Verhältnis von
Beitrag und Leistung zu erlangen. Zu Beginn jeder neuen Versiche-
rungsperiode können für jede der nach gleichartigen Merkmalen
gebildeten Gruppen gegenüber dem allgemeinen Tarifbeitrag Nach-
lässe eingeräumt oder Zuschläge erhoben werden, wenn eine nach
den Grundsätzen der Versicherungsmathematik auf der Grundlage
vorhandener Neuendorfer Brand-Bau-Gilde-Daten mittels spezieller
EDV-technischer Verfahren durchgeführte Bewertung dies rechtfer-
tigt. Die Nachlässe oder Zuschläge gelten nur für die jeweils neue
Versicherungsperiode.

2. Risikogerechte Merkmale im Sinne von Nr. 1 sind z. B.:
– rechtzeitige Zahlung der Versicherungsbeiträge,
– Dauer und Umfang der bisherigen Vertragsbeziehung

sowie
– Merkmale zur versicherten Person oder zur versicherten Sache.

§ 11 Entschädigung als Sachleistung

1. Sachleistung
a) Der Versicherer gewährt im Versicherungsfall eine Sachleistung,

zu der er den Auftrag erteilt.
b)Sachleistung bedeutet, dass auf Veranlassung und Rechnung des

Versicherers die zerstörten oder beschädigte Sachen entsorgt und
in gleicher Art und Güte an den Schadenort geliefert und wieder
eingesetzt werden.

c) Von der Sachleistung ausgenommen sind besondere Aufwendun-
gen, die zum Erreichen des Schadenortes (z. B. Gerüste, Kräne)
bzw. im Zusammenhang mit dem Einsetzen der Scheibe (z. B.
Anstriche, De- und Remontage von Vergitterungen) notwendig sind.
Diese Aufwendungen werden nur – soweit dies besonders verein-
bart ist – in vereinbarter Höhe ersetzt (§ 4 AGlB).
Falls solche besonderen Aufwendungen zur Erbringung der Sach-
leistung notwendig sind, erteilt der Versicherer in Absprache mit
dem Versicherungsnehmer in dessen Namen den Auftrag hierzu.
Der Versicherer erstattet dem Versicherungsnehmer die Rech-
nungskosten bis zur vereinbarten Höhe.

d)Der Versicherer ersetzt keine Aufwendungen, die bei der Anglei-
chung unbeschädigter Sachen (z. B. Farbe und Struktur) an ent-
schädigten Sachen sowie für fertigungsbedingte Abweichungen
der Ersatzsache im äußeren Erscheinungsbild entstehen und
erteilt hierzu keinen Auftrag.

2. Abweichende Entschädigungsleistung
a) Im Einvernehmen mit dem Versicherungsnehmer ersetzt der Ver-

sicherer den Geldbetrag, welcher dem unter Nr. 1 beschriebenen
Leistungsumfang entspricht.

b)Darüber hinaus kann der Versicherer in Geld leisten, soweit eine
Ersatzbeschaffung durch den Versicherer zu den ortsüblichen
Wiederherstellungskosten nicht möglich ist.

c) Die Mehrwertsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versicherungs-
nehmer zum Vorsteuerabzug berechtigt ist; das Gleiche gilt,
soweit der Versicherungsnehmer Mehrwertsteuer tatsächlich nicht
gezahlt hat.
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3. Notverglasung / Notverschalung
Das vorläufige Verschließen von Öffnungen (§ 4 Nr. 1 a AGlB Notver-
glasungen und Notverschalungen) können vom Versicherungsneh-
mer in Auftrag gegeben und als notwendige versicherte Kosten gel-
tend gemacht werden.

4. Kosten
a) Maßgeblich für die Berechnung der Kosten (§ 4 AGlB) ist der Zeit-

punkt des Eintritts des Versicherungsfalls.
b)Kürzungen nach Nr. 2 c) gelten entsprechend für die versicherten

Kosten.

5. Restwerte
Restwerte werden angerechnet.

§ 12 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung
1. Fälligkeit der Entschädigung

Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des Versi-
cherers zum Grunde und zur Höhe des Anspruchs abgeschlossen
sind.
Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung des
Schadens den Betrag als Abschlagszahlung beanspruchen, der
nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist.

2. Verzinsung
Sofern die Entschädigung in Geld (§ 11 Nr. 2 AGlB) erfolgt, gilt für die
Verzinsung, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund eine wei-
tergehende Zinspflicht besteht:
a) Die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb eines Monats

nach Meldung des Schadens geleistet wird – seit Anzeige des
Schadens zu verzinsen.

b)Der Zinssatz liegt 5 Prozentpunkte über dem jeweiligen Basiszins-
satz des Bürgerlichen Gesetzbuches (§§ 288, 247 BGB).

c) Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig.

3. Hemmung
Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1, 2 a) und Nr. 2 b) ist der
Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in dem infolge Verschuldens des
Versicherungsnehmers die Entschädigung nicht ermittelt oder nicht
gezahlt werden kann.

4. Aufschiebung der Zahlung
Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange
a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers

bestehen.
b)ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den Ver-

sicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten aus Anlass dieses
Versicherungsfalles noch läuft.

§ 13 Wohnungswechsel
1. Umzug in eine neue Wohnung

Wechselt der Versicherungsnehmer die Wohnung, geht der Ver-
sicherungsschutz für die Glasversicherung auf die neue Wohnung
über. Während des Wohnungswechsels besteht in beiden Woh-
nungen Versicherungsschutz. Der Versicherungsschutz in der
bisherigen Wohnung erlischt spätestens zwei Monate nach Um-
zugsbeginn. Der Umzug beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem erst-
mals versicherte Sachen dauerhaft in die neue Wohnung gebracht
werden.

2. Mehrere Wohnungen
Behält der Versicherungsnehmer zusätzlich die bisherige Wohnung,
geht der Versicherungsschutz nach Nr. 1 nicht über, wenn er die alte
Wohnung weiterhin bewohnt (Doppelwohnsitz); für eine Übergangs-
zeit von zwei Monaten besteht Versicherungsschutz in beiden Woh-
nungen.

3. Umzug ins Ausland
Liegt die neue Wohnung nicht innerhalb der Bundesrepublik
Deutschland, so geht der Versicherungsschutz nach Nr. 1 nicht auf
die neue Wohnung über. Der Versicherungsschutz in der bisherigen
Wohnung erlischt spätestens zwei Monate nach Umzugsbeginn.

4. Anzeige der neuen Wohnung
Der Bezug einer neuen Wohnung ist spätestens bei Beginn des Ein-
zuges dem Versicherer anzuzeigen.

5. Festlegung des neuen Beitrags, Kündigungsrecht
a) Mit Umzugsbeginn gelten die am Ort der neuen Wohnung gültigen

Tarifbestimmungen des Versicherers.

b)Bei einer Erhöhung des Beitrags aufgrund veränderter Beitrags-
sätze oder bei Erhöhung eines Selbstbehaltes kann der Versiche-
rungsnehmer den Vertrag kündigen. Die Kündigung hat späte-
stens einen Monat nach Zugang der Mitteilung über die Erhöhung
zu erfolgen. Sie wird einen Monat nach Zugang wirksam. Die Kün-
digung ist in Textform zu erklären.

c) Der Versicherer kann bei Kündigung durch den Versicherungs-
nehmer den Beitrag nur in der bisherigen Höhe zeitanteilig bis zur
Wirksamkeit der Kündigung beanspruchen.

6. Aufgabe einer gemeinsamen Ehewohnung
a) Zieht bei einer Trennung von Ehegatten der Versicherungsnehmer

aus der Ehewohnung aus und bleibt der Ehegatte in der bisherigen
Ehewohnung zurück, so gelten als Versicherungsort (§ 5 AGlB) die
neue Wohnung des Versicherungsnehmers und die bisherige Ehe-
wohnung. Dies gilt bis zu einer Änderung des Versicherungsvertra-
ges, längstens bis zum Ablauf von drei Monaten nach der nächsten,
auf den Auszug des Versicherungsnehmers folgenden Beitragsfäl-
ligkeit. Danach besteht Versicherungsschutz nur noch in der neuen
Wohnung des Versicherungsnehmers.

b) Sind beide Ehegatten Versicherungsnehmer und zieht bei einer
Trennung von Ehegatten einer der Ehegatten aus der Ehewohnung
aus, so sind Versicherungsort (§ 5 AGlB) die bisherige Ehewohnung
und die neue Wohnung des ausziehenden Ehegatten. Dies gilt bis
zu einer Änderung des Versicherungsvertrages, längstens bis zum
Ablauf von drei Monaten nach der nächsten, auf den Auszug des
Ehegatten folgenden Beitragsfälligkeit. Danach erlischt der Versi-
cherungsschutz für die neue Wohnung.

c) Ziehen beide Ehegatten in neue Wohnungen, so gilt Satz 1 ent-
sprechend. Nach Ablauf der Frist von drei Monaten nach der näch-
sten, auf den Auszug der Ehegatten folgenden Beitragsfälligkeit
erlischt der Versicherungsschutz für beide neuen Wohnungen.

7. Lebensgemeinschaften, Lebenspartnerschaften
Nr. 6 gilt entsprechend für eheähnliche Lebensgemeinschaften und
Lebenspartnerschaften, sofern beide Partner am Versicherungsort
gemeldet sind.

§ 14 Besondere gefahrerhöhende Umstände
Eine anzeigepflichtige Gefahrerhöhung gemäß § 23 AGlB kann ins-
besondere dann vorliegen, wenn
a) die Wohnung länger als 60 Tage unbewohnt ist.
b)das Gebäude dauernd oder vorübergehend leer steht.
c) im Versicherungsort ein gewerblicher Betrieb aufgenommen wird.

Abschnitt B

§ 15 Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers oder
seines Vertreters bis zum Vertragssbschluss

1. Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht
von Gefahrumständen
Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragser-
klärung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände anzu-
zeigen, nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat und die
für dessen Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit dem verein-
barten Inhalt zu schließen.
Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet,
als nach seiner Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme der
Versicherer in Textform Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt.

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
a) Vertragsänderung

Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich
verletzt und hätte der Versicherer bei Kenntnis der nicht angezeig-
ten Gefahrumstände den Vertrag auch zu anderen Bedingungen
geschlossen, so werden die anderen Bedingungen auf Verlangen
des Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil. Bei einer vom
Versicherungsnehmer unverschuldeten Pflichtverletzung werden
die anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode
Vertragsbestandteil.
Erhöht sich durch eine Vertragsänderung der Beitrag um mehr als
10 Prozent oder schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung
für den nicht angezeigten Umstand aus, so kann der Versiche-
rungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang
der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündi-
gen. In dieser Mitteilung der Vertragsänderung hat der Versicherer
den Versicherungsnehmer auf dessen Kündigungsrecht hinzuwei-
sen.
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b)Rücktritt und Leistungsfreiheit
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nr. 1,
kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, es sei denn, der
Versicherungsnehmer hat die Anzeigepflicht weder vorsätzlich
noch grob fahrlässig verletzt.
Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers ist das Rück-
trittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag bei
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu gleichen oder ande-
ren Bedingungen abgeschlossen hätte.
Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles zurück,
so ist er nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn, der Versiche-
rungsnehmer weist nach, dass die Verletzung der Anzeigepflicht
sich auf einen Umstand bezieht, der weder für den Eintritt oder die
Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung
oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich
ist. Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig ver-
letzt, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet.

c) Kündigung
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nr. 1
leicht fahrlässig oder schuldlos, kann der Versicherer den Vertrag
unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen, es sei
denn, der Versicherer hätte den Vertrag bei Kenntnis der nicht
angezeigten Umständen zu gleichen oder anderen Bedingungen
abgeschlossen.

d)Ausschluss von Rechten des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (a), zum Rück-
tritt (b) und zur Kündigung (c) sind jeweils ausgeschlossen, wenn
der Versicherer den nicht angezeigten Gefahrenumstand oder die
unrichtige Anzeige kannte.

e) Anfechtung
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täu-
schung anzufechten, bleibt unberührt.

3. Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers
Die Rechte zur Vertragsänderung (2 a), zum Rücktritt (2 b) oder zur
Kündigung (2 c) muss der Versicherer innerhalb eines Monats
schriftlich geltend machen und dabei die Umstände angeben, auf die
er seine Erklärung stützt; zur Begründung kann er nachträglich wei-
tere Umstände innerhalb eines Monats nach deren Kenntniserlan-
gung angeben. Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem
der Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht und der
Umstände Kenntnis erlangt, die das von ihm jeweils geltend
gemachte Recht begründen.

4. Rechtsfolgenhinweis
Die Rechte zur Vertragsänderung (2 a), zum Rücktritt (2 b) und zur
Kündigung (2 c) stehen dem Versicherer nur zu, wenn er den Versi-
cherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die
Folgen der Verletzung der Anzeigepflicht hingewiesen hat.

5. Vertreter des Versicherungsnehmers
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers
geschlossen, so sind bei der Anwendung von Nr. 1 und 2 sowohl die
Kenntnis und die Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und die
Arglist des Versicherungsnehmers zu berücksichtigen. Der Versiche-
rungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vor-
sätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn
weder dem Vertreter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder
grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

6. Erlöschen der Rechte des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (2 a), zum Rück-
tritt (2 b) und zur Kündigung (2 c) erlöschen mit Ablauf von fünf Jah-
ren nach Vertragsschluss. Die Frist beläuft sich auf zehn Jahre, wenn
der Versicherungsnehmer oder sein Vertreter die Anzeigepflicht vor-
sätzlich oder arglistig verletzt hat.

§ 16 Beginn des Versicherungsschutzes, Fälligkeit,
Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung
des Einmal oder Erstbeitrages

1. Beginn des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelungen in
Nr. 3 und 4 zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt.

2. Fälligkeit des ersten oder einmaligen Beitrags
Der erste oder einmalige Beitrag ist – unabhängig von dem Bestehen
eines Widerrufrechts – unverzüglich nach dem Zeitpunkt des verein-
barten und im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbe-

ginns zu zahlen. Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungs-
beginns vor Vertragsschluss, ist der erste oder einmalige Beitrag
unverzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen.
Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach dem in Satz
1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz
erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist.
Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungsneh-
mers oder getroffenen Vereinbarungen ab, ist der erste oder einma-
lige Beitrag frühestens einen Monat nach Zugang des Versiche-
rungsscheins zu zahlen.
Bei Vereinbarung der Beitragszahlung in Raten gilt die erste Rate als
erster Beitrag.

3. Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug
Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht zu dem nach Nr. 2 maß-
gebenden Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, so kann der Versicherer vom
Vertrag zurücktreten, solange die Zahlung nicht bewirkt ist.
Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer die
Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

4. Leistungsfreiheit des Versicherers
Wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag
nicht zu dem nach Nr. 2 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt zahlt, so
ist der Versicherer für einen vor Zahlung des Beitrag eingetretenen
Versicherungsfall nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er den Versi-
cherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder
durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese
Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrags aufmerksam gemacht
hat.
Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Versicherungs-
nehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

§ 17 Dauer und Ende des Vertrages
1. Dauer

Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen Zeit-
raum abgeschlossen.

2. Stillschweigende Verlängerung
Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich
der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht einer der Vertragspartei-
en spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versiche-
rungsjahres eine Kündigung zugegangen ist.

3. Kündigung bei mehrjährigen Verträgen
Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei Jahren
zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres unter Ein-
haltung einer Frist von drei Monaten vom Versicherungsnehmer
gekündigt werden.
Die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei Monate vor
dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugehen.

4. Vertragsdauer von weniger als einem Jahr
Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Ver-
trag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeit-
punkt.

5. Wegfall des versicherten Interesses
Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung
weg, endet der Vertrag zu dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer
vom Wegfall des Risikos Kenntnis erlangt.
Soweit Versicherungsschutz für Glas im privaten Haushalt vereinbart
ist, gilt
a) als Wegfall des versicherten Interesses insbesondere die vollstän-

dige und dauerhafte Auflösung des Haushaltes nach Aufnahme
des Versicherungsnehmers in eine stationäre Pflegeeinrichtung
oder nach Aufgabe einer Zweit- oder Ferienwohnung.

b)Das Versicherungsverhältnis endet bei Tod des Versicherungsneh-
mers zum Zeitpunkt der Kenntniserlangung des Versicherers über
die vollständige und dauerhafte Haushaltsauflösung, spätestens
jedoch zwei Monate nach dem Tod des Versicherungsnehmers,
wenn nicht bis zu diesem Zeitpunkt ein Erbe die Wohnung in der-
selben Weise nutzt wie der verstorbene Versicherungsnehmer.

Wohnungswechsel gilt nicht als Wegfall des versicherten Interesses.

§ 18 Folgebeitrag
1. Fälligkeit

a) Ein Folgebeitrag wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt der jeweili-
gen Versicherungsperiode fällig.
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b)Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des im Versi-
cherungsschein oder in der Beitragsrechnung angegebenen Zeit-
raums bewirkt ist.

2. Schadenersatz bei Verzug
Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines Folgebeitrags in
Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz des ihm durch den Ver-
zug entstandenen Schadens zu verlangen.

3. Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht
nach Mahnung
a) Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei nicht recht-

zeitiger Zahlung eines Folgebeitrags auf dessen Kosten in Text-
form zur Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist von minde-
stens zwei Wochen ab Zugang der Zahlungsaufforderung bestim-
men (Mahnung). Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versi-
cherer je Vertrag die rückständigen Beträge der Beiträge, Zinsen
und Kosten im Einzelnen beziffert und außerdem auf die Rechts-
folgen – Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht – aufgrund der
nicht fristgerechten Zahlung hinweist.

b)Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist ein
Versicherungsfall ein und ist der Versicherungsnehmer bei Eintritt
des Versicherungsfalles mit der Zahlung des Beitrags oder der
Zinsen oder Kosten in Verzug, so ist der Versicherer von der Ver-
pflichtung zur Leistung frei.

c) Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten
Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist
mit sofortiger Wirkung kündigen, sofern der Versicherungsnehmer
mit der Zahlung der geschuldeten Beträge in Verzug ist.
Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so ver-
bunden werden, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn der
Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Ver-
zug ist. Hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung
ausdrücklich hinzuweisen.

4. Zahlung des Beitrags nach Kündigung
Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungsnehmer
innerhalb eines Monats nach der Kündigung oder, wenn sie mit der
Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb eines Monats
nach Fristablauf, die Zahlung leistet. Die Regelung über die Lei-
stungsfreiheit des Versicherers (Nr. 3 b) bleibt unberührt.

§ 19 Lastschriftverfahren
1. Pflichten des Versicherungsnehmers

Ist zur Einziehung des Beitrags das Lastschriftverfahren vereinbart
worden, hat der Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt der Fälligkeit
des Beitrags für eine ausreichende Deckung des Kontos zu sorgen.

2. Änderung des Zahlungsweges
Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass eine oder meh-
rere Beiträge, trotz wiederholtem Einziehungsversuch, nicht einge-
zogen werden können, ist der Versicherer berechtigt, die Lastschrift-
vereinbarung in Textform zu kündigen. Der Versicherer hat in der
Kündigung darauf hinzuweisen, dass der Versicherungsnehmer ver-
pflichtet ist, den ausstehenden Beitrag und zukünftige Beiträge
selbst zu übermitteln. Durch die Banken erhobene Bearbeitungsge-
bühren für fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug können dem Versi-
cherungsnehmer in Rechnung gestellt werden.

§ 20 Ratenzahlung
Ist die Zahlung des Jahresbeitrages in Raten vereinbart, sind die
noch ausstehenden Raten sofort fällig, wenn der Versicherungsneh-
mer mit der Zahlung einer Rate in Verzug gerät.
Ferner kann der Versicherer für die Zukunft jährliche Beitragszahlung
verlangen.

§ 21 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
1. Allgemeiner Grundsatz

a) Im Falle der Beendigung des Versicherungsverhältnisses vor
Ablauf der Versicherungsperiode steht dem Versicherer für diese
Versicherungsperiode nur derjenige Teil des Beitrags zu, der dem
Zeitraum entspricht, in dem der Versicherungsschutz bestanden
hat.

b)Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung
weg, steht dem Versicherer der Beitrag zu, den er hätte beanspru-
chen können, wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt
beantragt worden wäre, zu dem der Versicherer vom Wegfall des
Interesses Kenntnis erlangt hat.

2. Beitrag oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt,
Anfechtung und fehlendem versicherten Interesse

a) Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine Vertrags-
erklärung innerhalb von zwei Wochen zu widerrufen, hat der
Versicherer nur den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs
entfallenden Teil des Beitrags zu erstatten. Voraussetzung ist,
dass der Versicherer in der Belehrung über das Widerrufsrecht,
über die Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu zahlenden
Betrag hingewiesen und der Versicherungsnehmer zugestimmt
hat, dass der Versicherungsschutz vor Ende der Widerrufsfrist
beginnt.
Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Versicherer
zusätzlich den für das erste Versicherungsjahr gezahlten Beitrag
zu erstatten; dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer Lei-
stungen aus dem Versicherungsvertrag in Anspruch genommen
hat.

b)Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versicherers
beendet, weil der Versicherungsnehmer Gefahrumstände, nach
denen der Versicherer vor Vertragsannahme in Textform gefragt
hat, nicht angezeigt hat, so steht dem Versicherer der Beitrag bis
zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung zu.
Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versicherers
beendet, weil der einmalige oder der erste Beitrag nicht rechtzei-
tig gezahlt worden ist, so steht dem Versicherer eine angemesse-
ne Geschäftsgebühr zu.

c) Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung des Versiche-
rers wegen arglistiger Täuschung beendet, so steht dem Versi-
cherer der Beitrag bis zum Wirksamwerden der Anfechtungser-
klärung zu.

d)Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung des Beitrags
verpflichtet, wenn das versicherte Interesse bei Beginn der
Versicherung nicht besteht, oder wenn das Interesse bei einer
Versicherung, die für ein künftiges Unternehmen oder für ein
anderes künftiges Interesse genommen ist, nicht entsteht. Der
Versicherer kann jedoch eine angemessene Geschäftsgebühr
verlangen.

e) Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Interesse in
der Absicht versichert, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermö-
gensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer
steht in diesem Fall der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem
er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis
erlangt.

§ 22 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers
1. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles

a) Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versicherungsneh-
mer vor Eintritt des Versicherungsfalles zu erfüllen hat, sind:
aa) die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen sowie vertrag-

lich vereinbarten Sicherheitsvorschriften (§ 15 AGlB).
bb) die Einhaltung aller sonstigen vertraglich vereinbarten Oblie-

genheiten.
b)Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob fahrlässig

eine Obliegenheit, die er vor Eintritt des Versicherungsfalles
gegenüber dem Versicherer zu erfüllen hat, so kann der Versiche-
rer innerhalb eines Monats, nachdem er von der Verletzung Kennt-
nis erlangt hat, den Vertrag fristlos kündigen. Das Kündigungs-
recht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn der Versiche-
rungsnehmer beweist, dass er die Obliegenheit weder vorsätzlich
noch grobfahrlässig verletzt hat.

2. Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls
a) Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des Versiche-

rungsfalls
aa) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des

Schadens zu sorgen.
bb) dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von ihm

Kenntnis erlangt hat, unverzüglich anzuzeigen.
cc) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung / -min-

derung einzuholen, wenn die Umstände dies gestatten.
dd) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung / -min-

derung, soweit für ihn zumutbar, zu befolgen. Erteilen mehre-
re an dem Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer unter-
schiedliche Weisungen, hat der Versicherungsnehmer nach
pflichtgemäßem Ermessen zu handeln.

ee) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum
unverzüglich der Polizei anzuzeigen.

ff) das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis die
Schadenstelle oder die beschädigten Sachen durch den Ver-
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sicherer freigegeben worden sind. Sind Veränderungen unum-
gänglich, sind das Schadenbild nachvollziehbar zu dokumen-
tieren (z. B. durch Fotos) und die beschädigten Sachen bis zu
einer Besichtigung durch den Versicherer aufzubewahren.

gg) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede Auskunft –
auf Verlangen in Schriftform – zu erteilen, die zur Feststellung
des Versicherungsfalles oder des Umfanges der Leistungs-
pflicht des Versicherers erforderlich ist sowie jede Untersu-
chung über Ursache und Höhe des Schadens und über den
Umfang der Entschädigungspflicht zu gestatten.

hh) vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, deren
Beschaffung ihm billigerweise zugemutet werden kann.

b)Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versicherers
einem Dritten zu, so hat dieser die Obliegenheiten gemäß Nr. 2 a)
ebenfalls zu erfüllen – soweit ihm dies nach den tatsächlichen und
rechtlichen Umständen möglich ist.

3. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung
a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Nr. 1

oder 2 vorsätzlich, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur
Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist
der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu
kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versicherungs-
nehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässig-
keit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

b)Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der
Versicherer jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit
weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfal-
les noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht
des Versicherers ursächlich ist.

c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles bestehende Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit,
ist der Versicherer nur dann vollständig oder teilweise leistungs-
frei, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mittei-
lung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

§ 23 Gefahrerhöhung

1. Begriff der Gefahrerhöhung
a) Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der Vertragser-

klärung des Versicherungsnehmers die tatsächlich vorhandenen
Umstände so verändert werden, dass der Eintritt des Versiche-
rungsfalls oder eine Vergrößerung des Schadens oder die unge-
rechtfertigte Inanspruchnahme des Versicherers wahrscheinlicher
wird.

b)Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere – aber nicht nur – vorlie-
gen, wenn sich ein gefahrerheblicher Umstand ändert, nach dem
der Versicherer vor Vertragsschluss gefragt hat (§ 14 AGlB).

c) Eine Gefahrerhöhung nach a) liegt nicht vor, wenn sich die Gefahr
nur unerheblich erhöht hat oder nach den Umständen als mitver-
sichert gelten soll.

2. Pflichten des Versicherungsnehmers
a) Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versicherungs-

nehmer ohne vorherige Zustimmung des Versicherers keine
Gefahrerhöhung vornehmen oder deren Vornahme durch einen
Dritten gestatten.

b)Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne vor-
herige Zustimmung des Versicherers eine Gefahrerhöhung vorge-
nommen oder gestattet hat, so muss er diese dem Versicherer
unverzüglich anzeigen.

c) Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertragserklärung
unabhängig von seinem Willen eintritt, muss der Versicherungs-
nehmer dem Versicherer unverzüglich anzeigen, nachdem er von
ihr Kenntnis erlangt hat.

3. Kündigung oder Vertragsanpassung durch den Versicherer
a) Kündigungsrecht des Versicherers Verletzt der Versicherungsneh-

mer seine Verpflichtung nach Nr. 2 a), kann der Versicherer den
Vertrag fristlos kündigen, wenn der Versicherungsnehmer seine
Verpflichtung vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat. Das
Nichtvorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit hat der Ver-
sicherungsnehmer zu beweisen.
Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann der Versi-
cherer unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.
Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fällen nach Nr.
2 b) und c) bekannt, kann er den Vertrag unter Einhaltung einer
Frist von einem Monat kündigen.

b)Vertragsänderung
Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeitpunkt der
Gefahrerhöhung eine seinen Geschäftsgrundsätzen entsprechen-
den erhöhten Beitrag verlangen oder die Absicherung der erhöh-
ten Gefahr ausschließen.
Erhöht sich der Beitrag als Folge der Gefahrerhöhung um mehr als
10 Prozent oder schließt der Versicherer die Absicherung der
erhöhten Gefahr aus, so kann der Versicherungsnehmer den Ver-
trag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Ver-
sicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In der Mitteilung
hat der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dieses Kündi-
gungsrecht hinzuweisen.

4. Erlöschen der Rechte des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertragsanpassung
nach Nr. 3 erlöschen, wenn diese nicht innerhalb eines Monats ab
Kenntnis des Versicherers von der Gefahrerhöhung ausgeübt wer-
den oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Gefah-
rerhöhung bestanden hat.

5. Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung
a) Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein, so ist

der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versiche-
rungsnehmer seine Pflichten nach Nr. 2 a) vorsätzlich verletzt hat.
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Pflichten grob fahrlässig,
so ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis
zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahr-
lässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

b)Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2 b) und c) ist der Versiche-
rer für einen Versicherungsfall, der später als einen Monat nach
dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige dem Versicherer hätte
zugegangen sein müssen, leistungsfrei, wenn der Versicherungs-
nehmer seine Anzeigepflicht vorsätzlich verletzt hat. Hat der Versi-
cherungsnehmer seine Pflicht grob fahrlässig verletzt, so gilt Nr. 5
a) Satz 2 und 3 entsprechend. Die Leistungspflicht des Versicher-
ers bleibt bestehen, wenn ihm die Gefahrerhöhung zu dem Zeit-
punkt, zu dem ihm die Anzeige hätte zugegangen sein müssen,
bekannt war.

c) Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen,
aa) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Gefah-

rerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt des Versicherungs-
falles oder den Umfang der Leistungspflicht war oder

bb) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist
für die Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine Kün-
digung nicht erfolgt war oder cc) wenn der Versicherer statt
der Kündigung ab dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung eine
seinen Geschäftsgrundsätzen entsprechenden erhöhten Bei-
trag verlangt.

§ 24 Überversicherung
1. Eine Überversicherung ist dem Versicherer unverzüglich anzu-

zeigen.
2. Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der Absicht

geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil
zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht der
Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit
begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

§ 25 Mehrere Versicherer
1. Anzeigepflicht

Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr
versichert, ist verpflichtet, dem Versicherer die andere Versicherung
unverzüglich mitzuteilen. In der Mitteilung sind der andere Versiche-
rer und die Versicherungssumme anzugeben.

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht (siehe Nr. 1)
vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist der Versicherer unter den in § 22
beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder
auch ganz oder teilweise leistungsfrei. Leistungsfreiheit tritt nicht ein,
wenn der Versicherer vor Eintritt des Versicherungsfalles Kenntnis
von der anderen Versicherung erlangt hat.

3. Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung
a) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr

versichert und übersteigen die Versicherungssummen zusammen
den Versicherungswert oder übersteigt aus anderen Gründen die
Summe der Entschädigungen, die von jedem Versicherer ohne
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Bestehen der anderen Versicherung zu zahlen wären, den
Gesamtschaden, liegt eine Mehrfachversicherung vor.

b)Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner verpflich-
tet, dass jeder für den Betrag aufzukommen hat, dessen Zahlung
ihm nach seinem Vertrage obliegt; der Versicherungsnehmer kann
aber im Ganzen nicht mehr als den Betrag des ihm entstandenen
Schadens verlangen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Verträge
bei demselben Versicherer bestehen.
Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte aus ande-
ren Versicherungsverträgen Entschädigung für denselben Scha-
den, so ermäßigt sich der Anspruch aus dem vorliegenden Vertrag
in der Weise, dass die Entschädigung aus allen Verträgen insge-
samt nicht höher ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versiche-
rungssummen, aus denen die Beiträge errechnet wurde, nur in
diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre. Bei Vereinba-
rung von Entschädigungsgrenzen ermäßigt sich der Anspruch in
der Weise, dass aus allen Verträgen insgesamt keine höhere Ent-
schädigung zu leisten ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versi-
cherungssummen in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden
wäre.

c) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der
Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermö-
gensvorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht geschlosse-
ne Vertrag nichtig.
Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu
dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kennt-
nis erlangt.

4. Beseitigung der Mehrfachversicherung
a) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die Mehr-

fachversicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von dem Entste-
hen der Mehrfachversicherung geschlossen, kann er verlangen,
dass der später geschlossene Vertrag aufgehoben wird, der durch
die frühere Versicherung nicht gedeckt ist.
Die Aufhebung des Vertrages und Anpassung des Beitrags wer-
den zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung dem Versi-
cherer zugeht.

b)Die Regelungen nach a) sind auch anzuwenden, wenn die Mehr-
fachversicherung dadurch entstanden ist, dass nach Abschluss
der mehreren Versicherungsverträge der Versicherungswert
gesunken ist. Sind in diesem Fall die mehreren Versicherungsver-
träge gleichzeitig oder im Einvernehmen der Versicherer geschlos-
sen worden, kann der Versicherungsnehmer nur die verhältnis-
mäßige Herabsetzung der Versicherungssummen und der Beiträ-
ge verlangen.

§ 26 Versicherung für fremde Rechnung

1. Rechte aus dem Vertrag
Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im eige-
nen Namen für das Interesse eines Dritten (Versicherten) schließen.
Die Ausübung der Rechte aus diesem Vertrag steht nur dem Versi-
cherungsnehmer und nicht auch dem Versicherten zu. Das gilt auch,
wenn der Versicherte den Versicherungsschein besitzt.

2. Zahlung der Entschädigung
Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den Versi-
cherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass der Versicherte sei-
ne Zustimmung dazu erteilt hat. Der Versicherte kann die Zahlung
der Entschädigung nur mit Zustimmung des Versicherungsnehmers
verlangen.

3. Kenntnis und Verhalten
a) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsnehmers

von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der Versicherung für
fremde Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten des Versi-
cherten zu berücksichtigen. Soweit der Vertrag Interessen des Ver-
sicherungsnehmers und des Versicherten umfasst, muss sich der
Versicherungsnehmer für sein Interesse das Verhalten und die
Kenntnis des Versicherten nur zurechnen lassen, wenn der Versi-
cherte Repräsentant des Versicherungsnehmers ist.

b)Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn der
Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen worden ist oder ihm eine
rechtzeitige Benachrichtigung des Versicherungsnehmers nicht
möglich oder nicht zumutbar war.

c) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an, wenn
der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag des Versi-
cherten geschlossen und den Versicherer nicht darüber informiert
hat.

§ 27 Kosten für die Abwendung, Minderung
und Ermittlung des Schadens

1. Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens
a) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versiche-

rungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles den Umständen
nach zur Abwendung und Minderung des Schadens für geboten
halten durfte.

b) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er
auch den Aufwendungsersatz nach a) entsprechend kürzen.

c) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die sonstige Entschädigung
betragen zusammen höchstens die Versicherungssumme je ver-
einbarter Position; dies gilt jedoch nicht, soweit Aufwendungen auf
Weisung des Versicherers entstanden sind.

d)Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der Feuerwehr
oder anderer Institutionen, die im öffentlichen Interesse zur Hilfe-
leistung verpflichtet sind, wenn diese Leistungen im öffentlichen
Interesse erbracht werden.

2. Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens
a) Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Höhe die Kosten für

die Ermittlung und Feststellung eines von ihm zu ersetzenden
Schadens, sofern diese den Umständen nach geboten waren.
Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverständigen oder Bei-
stand hinzu, so werden diese Kosten nur ersetzt, soweit er zur
Zuziehung vertraglich verpflichtet ist oder vom Versicherer aufge-
fordert wurde.

b) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er
auch den Kostenersatz nach a) entsprechend kürzen.

§ 28 Übergang von Ersatzansprüchen
1. Übergang von Ersatzansprüchen

Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen
Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer über, soweit
der Versicherer den Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum
Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht werden.
Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen
eine Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in häuslicher
Gemeinschaft lebt, kann der Übergang nicht geltend gemacht wer-
den, es sei denn, diese Person hat den Schaden vorsätzlich ver-
ursacht.

2. Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen
Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein
zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung
der geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren, und nach
Übergang des Ersatzanspruchs auf den Versicherer bei dessen
Durchsetzung durch den Versicherer soweit erforderlich mitzu-
wirken.
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich,
ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er
infolge dessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im
Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Ver-
sicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Ver-
schuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis
zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahr-
lässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.

§ 29 Kündigung nach dem Versicherungsfall
1. Kündigungsrecht

Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der Vertrags-
parteien den Versicherungsvertrag kündigen. Die Kündigung ist vom
Versicherungsnehmer in Textform, vom Versicherer in Schriftform zu
erklären. Sie muss der anderen Vertragspartei spätestens einen
Monat nach Auszahlung oder Ablehnung der Entschädigung zuge-
gangen sein.

2. Kündigung durch Versicherungsnehmer
Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach
ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungsnehmer
kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren
Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden Versiche-
rungsperiode, wirksam wird.

3. Kündigung durch Versicherer
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem
Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.
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§ 30 Wegfall der Entschädigungspflicht
aus besonderen Gründen

1. Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung
des Versicherungsfalles
a) Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vorsätzlich

herbei, so ist der Versicherer von der Entschädigungspflicht frei.
Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräftiges Strafur-
teil wegen Vorsatzes in der Person des Versicherungsnehmers
festgestellt, so gilt die vorsätzliche Herbeiführung des Schadens
als bewiesen.

b)Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahrlässig her-
bei, so ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspre-
chenden Verhältnis zu kürzen.

2. Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versicherungsfalles
Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn der Ver-
sicherungsnehmer den Versicherer arglistig über Tatsachen, die für
den Grund oder die Höhe der Entschädigung von Bedeutung sind,
täuscht oder zu täuschen versucht.
Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechtskräfti-
ges Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer wegen Betruges
oder Betrugsversuches festgestellt, so gelten die Voraussetzungen
des Satzes 1 als bewiesen.

§ 31 Anzeigen, Willenserklärungen,
Anschriftenänderungen

1. Form
Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in diesem
Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die für den Versiche-
rer bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die das Versicherungs-
verhältnis betreffen und die unmittelbar gegenüber dem Versicherer
erfolgen, in Textform abzugeben.
Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des Versi-
cherers oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträ-
gen als zuständige bezeichnete Stelle gerichtet werden. Die gesetz-
lichen Regelungen über den Zugang von Erklärungen und Anzeigen
bleiben unberührt.

2. Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung
Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem
Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die
dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absen-
dung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer
bekannte Anschrift. Entsprechendes gilt bei einer dem Versicherer
nicht angezeigten Namensänderung. Die Erklärung gilt drei Tage
nach der Absendung des Briefes als zugegangen.

3. Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niederlassung
Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der Anschrift
seines Gewerbebetriebs abgeschlossen, finden bei einer Verlegung
der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen nach Nr. 2 ent-
sprechend Anwendung.

§ 32 Vollmacht des Versicherungsvertreters
1. Erklärungen des Versicherungsnehmers

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versiche-
rungsnehmer abgegebene Erklärungen entgegenzunehmen betref-
fend
a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungsvertrages.
b)ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich dessen

Beendigung.
c) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des Vertrages

und während des Versicherungsverhältnisses.

2. Erklärungen des Versicherers
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherer
ausgefertigte Versicherungsscheine oder deren Nachträge dem Ver-
sicherungsnehmer zu übermitteln.

§ 33 Repräsentanten
Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das Verhalten
seiner Repräsentanten zurechnen lassen.

§ 34 Verjährung
Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jah-
ren.

Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der
Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den Anspruch
begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis
erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer
angemeldet worden, zählt bei der Fristberechnung der Zeitraum zwi-
schen Anmeldung und Zugang der in Textform mitgeteilten Ent-
scheidung des Versicherers beim Anspruchsteller nicht mit, soweit
dieser Zeitraum nach Beginn der Verjährung liegt.

§ 35 Zuständiges Gericht
1. Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsvermittler

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungs-
vermittlung ist neben den Gerichtsständen der Zivilprozessord-
nung (ZPO) auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk
der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen
Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen
Aufenthalt hat.

2. Klagen gegen Versicherungsnehmer

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungs-
vermittlung gegen den Versicherungsnehmer ist ausschließlich das
Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer
zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines
solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

§ 36 Anzuwendendes Recht
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

§ 37 Bedingungsanpassung
1. Einzelne Bedingungen können mit Wirkung für bestehende Versi-

cherungsverträge geändert, ergänzt oder ersetzt werden,

– wenn eine Rechtsvorschrift eingeführt oder geändert wird, die die-
se Bedingungen betrifft oder auf der diese beruhen,

– bei einer diese Bedingungen unmittelbar betreffenden neuen oder
geänderten höchstrichterlichen Rechtsprechung,

– wenn ein Gericht einzelne Bedingungen rechtskräftig für unwirk-
sam erklärt oder

– wenn die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht diese
Bedingungen durch Verwaltungsakt als mit geltendem Recht nicht
vereinbar beanstandet und den Versicherer zur Abänderung auf-
fordert

und dadurch eine durch gesetzliche Bestimmungen nicht zu
schließende Vertragslücke entstanden ist und das Verhältnis Bei-
tragsleistung und Versicherungsschutz in nicht unbedeutendem
Maße gestört wird.

Dies gilt nur für Bedingungen, die folgende Bereiche betreffen:

– Umfang des Versicherungsschutzes;

– Deckungsausschlüsse und

– Pflichten des Versicherungsnehmers und der Versicherten.

2. Die geänderten Bedingungen dürfen den Versicherungsnehmer als
einzelne Regelung und im Zusammenwirken mit anderen Bedingun-
gen des Vertrages nicht schlechter stellen als die ursprüngliche
Regelung.

3. Die geänderten, ergänzten oder ersetzten Bedingungen sind den
Versicherungsnehmern schriftlich bekannt zu geben und Inhalt
und Grund der Änderung zu erläutern. Sie gelten als genehmigt,
wenn der Versicherungsnehmer nicht innerhalb von zwei Monaten
nach Bekanntgabe in Textform widerspricht. Hierauf wird er bei
der Bekanntgabe ausdrücklich hingewiesen. Zur Wahrung der
Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerspruchs. Bei
fristgemäßem Widerspruch treten die Änderungen nicht in Kraft.
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